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Teil A – Allgemeine Erläuterungen 

Allgemeine Entwicklung  

„Deutschlands Wirtschaft droht in diesem Jahr eine größere Rezession als bisher erwartet. 
Das Münchner Ifo-Institut senkte die Wachstumsprognose auf minus 0,4%. Auch die Hoff-
nung auf eine Erholung 2024 dämpfen die Ökonomen.  

Das Ifo-Institut blickt pessimistischer auf die deutsche Konjunktur. Das Bruttoinlandspro-
dukt dürfte in diesem Jahr mit 0,4% stärker sinken als noch im Frühjahr mit minus 0,1% 
vorausgesagt. Zugleich wurde die Wachstumsprognose für das kommende Jahr zurück-
gestuft, und zwar von 1,7 auf 1,5%. 

Die Inflationsrate werde langsam sinken: von 6,9% 2022 auf 5,8% in diesem Jahr und 
dann auf 2,1% 2024, prognostizieren die Ökonomen. 

Größte Bremse im laufenden Jahr dürfte der private Konsum sein. Wegen der hohen In-
flation, die für viele Verbraucher teils deutliche Kaufkraftverluste bedeutet, dürfte er um 
1,7% zurückgehen. „Erst 2024 wird er wieder zunehmen, um 2,2%“, sagte Prof. Dr. Timo  
Wollmershäuser Leiter der Konjunkturforschung des ifo-Instituts. Wegen der starken Teu-
erung hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins achtmal in Folge auf aktuell 
4,0% heraufgesetzt. 

Dadurch dürften die Bauinvestitionen in diesem Jahr um 2,2% sinken, 2024 sogar um 
3,2%. „Der Anstieg der Baupreise geht nur langsam zurück und die Kreditzinsen werden 
hoch bleiben, sodass sich die Nachfrage nach Bauleistungen weiter verringern wird“, so 
das Ifo-Institut. Das Verarbeitende Gewerbe dürfte dank der hohen Auftragsbestände 
seine Produktion weiter moderat ausweiten. Mit dem allmählichen Auslaufen der Lie-
ferengpässe dürfte es dann deutlich kräftiger expandieren. 

Ökonomen erwarten trotz geringem Wachstum einen Rekord an Erwerbstätigen 

Robust zeigt sich der Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen werde zwar in diesem Jahr 
um etwa 130.000 auf 2,55 Millionen steigen, 2024 dann aber wieder auf 2,45 Millionen 
sinken. Gleichzeitig dürfte die Zahl der Erwerbstätigen kräftig zulegen und im kommenden 
Jahr mit 46,07 Millionen ein Rekordniveau erreichen.“1 

  

 
1 hhtps://www.welt.de/wirtschaft/article245983760/Ifo-Institut-senkt-Konjunkturprognose-auf-minus-0-4-Prozent.html 
(28.06.23) 



 
 

 
 

Wirtschaftsplan  

Gem. § 6 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung so rechtzeitig einen 
Wirtschaftsplan aufzustellen, dass der Aufsichtsrat ihn vor Beginn des Geschäftsjahres 
beschließen und der Kreis Ostholstein billigen kann. Der Wirtschaftsplan ist in sinngemä-
ßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen. 

 

Maßnahmen 2024 

Es ist erklärtes Ziel der Klimaschutzpolitik, den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamt- 
energieverbrauch deutlich zu erhöhen und Schadstoffemissionen zu verringern. Die Ent-
wicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH verfolgt die Energiewende als Quer-
schnittsaufgabe, die in viele Bereiche, wie zum Beispiel bei der Planung neuer Gewerbe-
gebiete, der einzelbetrieblichen Beratung oder den Veranstaltungen hineinspielt.  

Das Ergebnis des Wirtschaftsplans 2024 der EGOH wird von folgenden Maßnahmen be-
einflusst:  

• Fertigstellung und Abverkauf des Gewerbegebietes „Unternehmenspark im Hansebelt“  

• Baubeginn für das neue Gewerbegebiet „Schashagen-Beusloe“. 

• Weitere Vorplanungen für neue Gewerbegebiete in Ahrensbök-Barghorst 2. Bauab-
schnitt, Ratekau-Luschendorf und Bad Schwartau-Stockelsdorf 

• Fortsetzung der Instandsetzung/ Unterhaltungsmaßnahmen in den Gewerbezentren 
Eutin und Oldenburg i.H. 

• Installation einer weiteren PV-Anlage im Gewerbezentrum Eutin. 

• Entwicklung und Installation eines kreisweiten Leerstands- und Ansiedlungsmanage-
ment für die Innenstädte 

 
Annahmen zum Wirtschaftsplan  
Als Basis des vorliegenden Wirtschaftsplans dienen die Werte des vorläufigen Jahresab-
schlusses 2022 (Stand 30. Juni 2023). Die für das Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Inves-
titionen in die Gewerbegebiete und Gewerbezentren sind in die Wirtschaftsplanung ein-
geflossen.  

Der Wirtschaftsplan wurde unter folgenden Annahmen erstellt: 

 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Zeitraum 01.01.2023 – 31.12.2024 
 Sozialversicherungsbeiträge durchschnittlich +22% 
 Die Preisbremse der Bundesregierung für Strom und Gas wird verlängert bzw. Ta-

rife steigen um max. 10%. 

Die Ermittlung der Zahlen erfolgte nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht. Daher 
wurden bei den Erlösen aus der Vermietung sowie aus dem Verkauf von Gewerbeflächen 
konservative Annahmen vorgenommen.  

 



 
 

 
 

Nachhaltigkeit 

Die EGOH verfolgt bei der Nachhaltigkeit das Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen Ent-
wicklung. Die nachhaltige Entwicklung erfolgt durch das gleichzeitige und gleichberech-
tigte Umsetzen von umweltbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Zielen. 

Der Klimawandel und die damit verbundene Erwärmung ist eine der gesellschaftlichen 
Herausforderungen unserer Zeit. Um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen, 
sollte die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden.  

Im Jahr 2016 hat der Kreis Ostholstein ein Klimaschutzkonzept auf dem Weg gebracht. 
In der aktuellen Fortschreibung des Konzeptes sollen die Treibhausgasemissionen (THG) 
der kreiseigenen Liegenschaften signifikant reduziert werden.  

Um als Tochter des Kreises einen angemessenen Beitrag zu leisten, hat die EGOH im 
Jahr 2022 die Erstellung eines Transformationskonzeptes beauftragt.  

Neben der Bestandsaufnahme wurden im Rahmen des Konzeptes Maßnahmen identifi-
ziert, um die Liegenschaften (Gewerbezentren) der Gesellschaft bis 2030 THG neutral zu 
betreiben. Die im Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen werden in den nächsten Jahren 
nach und nach umgesetzt und im Rahmen einer regelmäßigen Evaluierung wird der Fort-
schritt überprüft und ggf. nachgesteuert.  

Bereits in den letzten Jahren wurden die Heizungsanlagen, die Steuerungs- und Regel-
technik sowie das Dach im Gewerbezentrum Eutin (GZE) erneuert. Im Jahr 2023 wurde 
im GZE eine erste PV-Anlage mit einer Leistung von rund 135 kWp installiert und für 2024 
ist die Installation einer weiteren Anlage hier geplant.  

In Kooperation mit den Stadtwerken Eutin sind in beiden Gewebezentren öffentliche E-
Ladesäule installiert worden. Ein weiterer Ausbau erfolgt sukzessive mit der Entwicklung 
der Nachfrage. 

Im Jahr 2022 wurde in Kooperation mit dem Regionalmanagement im Hansebelt das Kie-
ler Ingenieurbüro „IPP“ beauftragt, einen zukunftsweisenden Leitfaden für „Gewerbege-
biete der Zukunft“ zu erarbeiten. Dieser Leitfaden wird im September 2023 im Rahmen 
der Regionalkonferenz des Regionalmanagement HanseBelt der Öffentlichkeit vorgestellt.    

Der Leitfaden wird anhand von konkreten Maßnahmen die jeweiligen Auswirkungen auf 
die einzelnen Ziele (Klimaanpassung, Biodiversität, Ressourcenverbrauch, Emissionen, 

Soziales 

Ökologie Wirtschaft 



 
 

 
 

Kosten, Flächenverbrauch etc.) benennen und nach Möglichkeit beziffern. Die Ergebnisse 
des Leitfadens werden bei der Entwicklung zukünftiger Gewerbegebiete berücksichtigt 
und soll den Verantwortlichen bei der Abwägung unterstützen. 

Die Gesellschaft bezieht über die Stadtwerke Eutin ausschließlich Naturstrom aus „100 
Prozent“ regenerativen Quellen sowie klimaneutrales Ökogas. 

Bei der Beschaffung von Büromaterial und Reinigungsmittel wird auf umweltschonende 
Produkte und Dienstleistungen mit dem „Blauen Engel“ geachtet. 

Die Gesellschaft führt regelmäßig Energieaudits nach DIN EN 16247 durch. 

Neben den eigenen Aktivitäten setzt sich die EGOH für eine Transformation der Wirtschaft 
in Ostholstein ein. Hierzu zählen z.B. die Aktivitäten zur Etablierung einer Wasserstoff-
wirtschaft im Kreisgebiet. Konkret geht es hierbei um den Bau von zwei 4-MW-Elektroly-
seuren und einer Wasserstofftankstelle im Unternehmenspark im Hansebelt. 

Neben den ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit setzt sich die Gesellschaft auch für 
die soziale Nachhaltigkeit ein. Ziel der sozialen Anstrengungen der Gesellschaft sind auch 
und gerade die Mitarbeitenden. Die EGOH versteht sich als ein attraktiver Arbeitgeber 
und sucht dafür regelmäßig den Dialog mit den Beschäftigten. Offene Türen und schlanke 
Hierarchien sind bei der EGOH selbstverständlich. Die persönliche Entwicklung aller Be-
schäftigten und eine angemessene und zeitgemäße Aus- und Weiterbildung sind ein ste-
tiger Antrieb, denn nur zufriedene Mitarbeitende sind die Garanten für eine erfolgreiche 
Zukunft des Unternehmens und qualifizierter Nachwuchs sichert Erfolge über einen lan-
gen Zeitraum. 

Das Miteinander unter den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber natürlich auch gegen-
über den Geschäftspartnern, ist jederzeit von Wertschätzung, Toleranz und Respekt ge-
prägt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Investitionen  

Neben den Abschreibungen und der entsprechenden Auflösung von Sonderposten für die 
Gewerbezentren sind im Vermögensplan Investitionskosten in Höhe von 2.485.000, - € 
eingestellt. 

Davon entfallen 700.000, - € auf die Baufertigstellung des Unternehmensparks im Han-
sebelt sowie 1.500.000, - € für die ersten Baumaßnahmen für das neue Gewerbegebiet 
Schashagen-Beusloe. An den obigen Investitionen beteiligen sich die jeweiligen Kommu-
nen mit insgesamt 2.150.000, - €. 

Im Jahr 2024 sind 30.000, - € für weitere Vorplanungskosten für die neuen Gewerbege-
biete in Ratekau-Luschendorf, Ahrensbök-Barkhorst 2. Bauabschnitt und Bad Schwartau-
Stockelsdorf eingestellt. 

170.000, - € sind für die Installation einer weiteren PV-Anlage im Gewerbezentrum Eutin 
vorgesehen. Für den Ausbau der Gebäudeleitechnik, den Umbau einer Werkstatt in Bü-
roeinheiten und für die Errichtung von Postboxen sind Investitionen von 85.000, - € ein-
geplant. 

 

Umsatzerlöse  

Für das Jahr 2024 werden Umsatzerlöse vom 4.019.368, - € erwartet. Hiervon entfallen 
auf den Verkauf von Gewerbeflächen 3.168.939, - € (VJ-PLAN 268.651, - €), weitere 
175.159, - € werden durch das Gewerbeflächen-Management erzielt. 

Die Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung sind für 2024 mit rund 675.270,- € 
(VJ-Plan 596.773, - €) veranschlagt. 

 

Sonstige betriebliche Erträge (sbE.)  

Neben den Umsatzerlösen durch den Verkauf von Gewerbeflächen und der Vermietung 
und Verpachtung spielen die sonstigen betrieblichen Erträge bei der EGOH eine Bedeu-
tung bei der Refinanzierung einzelner Projekte oder Aufgaben.  

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus Projektzuschüssen, der 
Auflösung von Sonderposten (i.d.R. Auflösung bereits erhaltener Zuschüsse) und Rück-
stellungen.  

Die sonstigen betriebliche Erträge setzen sich im Jahr 2024 aus der Auflösung von Son-
derposten (93.059, - €) und Zuschüssen/Förderungen des Landes und der Gemeinden 
(34.372, - €) zusammen. 

 
  



 
 

 
 

Gesamtleistung (Umsätze, Zuschüsse und sonstige Erträge) nach Geschäftsberei-
chen:  

 IST 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Geschäftsführung/ Innerer Bereich 51.323,- € 0,- € 0,- € 

Geschäftsbereich Tourismus/  

Unternehmenskommunikation 

29.320,- € 15.000,- € 15.000,- € 

Geschäftsbereich  

Gewerbegebiete/ Gewerbezentren 

2.481.939,- € 13.157.400,- € 3.298.385,- € 

davon Bestandserhöhungen/  

Bestandverminderungen 

1.612.267,- € 12.049.568,- € - 820.593,- € 

Geschäftsbereich 

Unternehmensservice/ 

Digitalisierung 

29.513,- € 33.000,- € 12.822,- € 

Σ 2.592.095,- € 13.205.400,- € 3.326.207,- € 

 

Aufwendungen  

Die Aufwendungen setzen sich aus den Bewirtschaftungskosten für die Gewerbegebiete 
und Gewerbezentren, dem Personalaufwand, den Abschreibungen, den sonstigen be-
trieblichen Kosten sowie Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zusammen.  

 

 IST 2022 PLAN 2023 PLAN 2024 

Aufwendungen GZ 237.279,- € 343.650,- € 503.400,- € 

Sonstige bezogene Leistungen für 
GE´s und WiFö 

(inkl. Bestandserhöhungen) 

1.715.628,- € 12.401.570,-€ 2.334.600,- € 

Personalaufwand 922.468,- € 1.135.771,- € 1.183.266,-€ 

Abschreibungen 152.099,- € 184.571,- € 161.552,- € 

Sonstige betriebliche Aufwendun-
gen 

394.100,- € 449.338,- € 407.538,- € 

Zinsen und ähnliche Aufwendun-
gen 

14.485,- € 12.000,- € 28.290,- € 

Steuern 18.077,- € 15.000,- € 21.100,- € 

Σ 3.454.136,- € 14.541.900,-€ 4.639.746,- € 



 
 

 
 

Personelle Entwicklung und Ausstattung  

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde der Arbeitgeberanteil zur Sozialversiche-
rung mit dem Durchschnittswert in Höhe von 22% kalkuliert.  

Der Stellenplan erhöht sich von 18,38 (PLAN 2023) leicht auf 19,69. Hiervon sind 3,00 
Stellenanteile für Auszubildende und 1,00 Stellen für einen Dualen Studenten/ Trainee 
vorgesehen. 

Der Geschäftsführer wird der EGOH von der BgA gestellt. Er ist in Vollzeit tätig. Darüber 
hinaus sind im 2024er Stellenplan 17 Mitarbeitende in Vollzeit, 3 Mitarbeitende in Teilzeit 
und 2 Aushilfskräfte beschäftigt.  

Freiwerdende Stellen werden immer auf die Notwendigkeit der Wiederbesetzung hin 
überprüft. Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen sowie berufsbezogenen Seminaren teil.  

Die Gesellschaft wendet das öffentliche Tarifrecht (TVöD) analog an. Der aktuell ange-
wandte Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD / VKA) hat eine Laufzeit bis zum 31. 
Dezember 2024.  

 

Abschreibungen  

Die Abschreibung des beweglichen und unbeweglichen Sachvermögens reduziert sich 
leicht von 184.571.- € auf 161.552.- €. 

 
Sonstige betriebliche Aufwendungen  
Die größten Einzelpositionen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die 
139.000, - € für den BgA des Kreises Ostholstein und der Aufwand über 47.100, - € für 
die Teilnahme an der ExpoReal, für Werbung und Anzeigen, die in den Erläuterungen zu 
den Geschäftsbereichen Gewerbegebiete / Gewerbezentren und Tourismus / Unterneh-
menskommunikation dargestellt werden sowie die 30.000, - € für den Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater. 20.000, - € wurden für die notwendigen Versicherungen sowie 19.600, 
- € für die EDV (inkl. Internet) und 11.500, - € als Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und 
Berufsvertretungen berücksichtigt.  

Ein unbestimmter Titel in Höhe von 50.000, - € für ungeplante Ausgaben ist im Bereich 
Geschäftsführung eingestellt.  

Weitere sonstige Aufwendungen im Tourismus sind u. a. für die Daueraufgabe „Radtou-
ristische Infrastruktur“ (15.000, - €./. 15.000, - € Refinanzierung durch die Kommunen) 
eingeplant.  

 

  



 
 

 
 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen  

Es wurden 28.290, - € Zinsen für drei Gewerbegebietsdarlehen/ Vorratsgrundstücke und 
ein Darlehen zur Finanzierung des Rückkaufs aus der Wohnungseigentümergemein-
schaft berücksichtigt.  

Risikobericht  

Der Bericht enthält prognostizierte Aussagen in Bezug auf die volkswirtschaftliche Ent-
wicklung, den Geschäftsverlauf sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge-
sellschaft. Die Aussagen beruhen auf Erwartungen und Annahmen, die auf den zum Er-
stellungszeitpunkt vorliegenden Informationen beruhen. Sie beinhalten neben Chancen 
auch Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs der Gesellschaft 
liegen. Dazu gehören insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Ener-
giekrise in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, die Herausforderun-
gen zum Klimaschutz, die konjunkturelle Entwicklung und die Lage an den Finanzmärkten. 
Für die Nachfrage nach Gewerbeflächen und -einheiten spielt sowohl die Zinsentwicklung 
als auch die allgemeine wirtschaftliche Lage eine wichtige Rolle. Somit können die in der 
Zukunft tatsächlich eintretenden Ereignisse von den Aussagen, Erwartungen und Annah-
men abweichen. 

Tendenziell würde ein verschlechtertes wirtschaftliches Umfeld zu einem Rückgang der 
Auslastung in den Gewerbezentren sowie bei den Verkäufen von Gewerbeflächen führen. 

Alle der Geschäftsführung bekannten Risiken sind nach derzeitigem Erkenntnisstand 
durch entsprechende Rückstellungen ausreichend abgedeckt.  

Im Übrigen lässt sich der Einfluss der zukünftigen Risiken auf die wirtschaftliche Lage der 
EGOH nicht hinreichend quantifizieren. Bestandsgefährdende Risiken sind nach derzeiti-
gen Erkenntnissen aber nicht gegeben. 

a) Unternehmensbezogene Risiken 

 Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2023 sowie im Ausblick 
auf 2024 weiterhin einen soliden Verlauf. Eine stabile Vermögens- und Finanz-
lage wird weiterhin erwartet.  

 Die Flächenverfügbarkeit zur Erschließung von Gewerbegebieten ist nach wie 
vor ein großes Risiko für die langfristige Entwicklung der Gesellschaft. Die 
Mehrzahl der Grundeigentümer in Ostholstein ist nicht bereit, geeignete Flä-
chen für eine Ausweisung von Gewerbeflächen zu marktfähigen Preisen zu ver-
kaufen. 

 Die Überlastung der überörtlichen Ver- und Entsorgungsinfrastruktur stellt sich 
immer stärker als limitierender und kostentreibender Faktor dar. An diversen 
Potenzialstandorten ist festzustellen, dass die vorhandenen Leitungen für 
Strom, Frischwasser, Abwasser, Oberflächenwasser und Löschwasser am Li-
mit oder sogar oftmals bereits überlastet sind. Ein Anschluss eines Gewerbe-
gebietes ohne umfangreiche Ertüchtigung der kommunalen Infrastruktur wird 
z.T. nicht mehr realisierbar sein. Akut betroffen von dieser Entwicklung ist z.B. 
die Erweiterung des Unternehmensparks Holsteinische Schweiz (GE Eutin-Sü-
sel). Das vorhandene Leitungssystem kann nicht mehr für die Beseitigung des 



 
 

 
 

Oberflächenwassers genutzt werden. Eine Versickerung des Regenwassers in 
der Fläche ist auf Grund der Bodenverhältnisse technisch und wirtschaftlich nur 
stark vermindert realisierbar. 

 Das zuvor genannte Problem wird bei der Realisierung von neuen Gewerbeflä-
chen durch die Beschränkungen der neuen Richtlinie A-RW-1 „Wasserrechtli-
che Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein“ ver-
schärft.  

 Das Ziel der Landesregierung Schleswig-Holstein, die Versieglung von Flächen 
in Schleswig-Holstein auf maximal 1,3 ha Fläche täglich abzusenken, dämpft 
zudem erheblich die Chancen, Gewerbeflächen zu erschließen, um den Bedarf 
zu decken. 

 Die Einschränkungen des Planungsrechts (z.B. Landschaftsrahmenpläne, Re-
gionalplan, Landesentwicklungsplan) reduzieren die potenzielle Anzahl von ge-
eigneten Standorten weiter. 

 Die Bundesregierung will/ muss zum Schutz des Klimas bis 2030 den CO2-
Ausstoß in Deutschland um 65% 
im Vergleich zu 1990 reduzieren 
und ab 2045 praktisch gänzlich auf 
einen CO2-Ausstoß verzichten. Es 
ist davon auszugehen, dass diese 
Ziele nur mit harten Einschnitten zu 
realisieren sind und somit die Wirt-
schaft in Deutschland vor großen 
Veränderungen steht. 

Quelle: KSG, Projektionsbericht 2021 für 
Deutschland 

 In der Vergangenheit wurden nahezu alle Gewerbegebiete der Gesellschaft mit 
öffentlichen Mitteln gefördert. Im Gegenzug muss sich der Fördermittelnehmer 
verpflichten, umfängliche Auflagen über die gesamte Zweckbindungsfrist zu er-
füllen. Hierzu zählt z.B., dass vorrangig nur an Betriebe verkauft werden darf, 
die den sogenannten „Primäreffekt“ erfüllen, d.h. einen überwiegend überregi-
onalen Absatzmarkt haben. Diese zweckgebundene Nutzung ist über die ge-
samte Zweckbindungsfrist zu gewährleisten. Die Zweckbindungsfrist für die al-
ten Gewerbegebiete beträgt 25 Jahre – bei Neurealisierung wird diese bei 15 
Jahren liegen. Eine vertragliche Bindung der Käufer ist aber nach aktueller 
Rechtsauffassung maximal über zehn Jahre möglich und nach Weiterverkauf 
schwer zu übertragen. Bei einer üblicherweise nachträglichen Feststellung ei-
ner Fehlbelegung kann der Fördermittelgeber anteilig erhaltene Zuschüsse zu-
rückfordern. Eine Pflicht zur Übernahme dieser Rückforderung ist nur bedingt 
an den Käufer weiterzugeben. 

 Nach dem Verkauf des letzten freien Grundstückes eines Gewerbegebietes hat 
die Gesellschaft für die beauftragenden Kommunen sowie für den Fördermittel-
geber eine Endabrechnung durchzuführen. Diese Endabrechnung wird seitens 



 
 

 
 

des Landes Schleswig-Holstein und der Investitionsbank Schleswig-Holstein 
(IB.SH) vornehmlich in Folge eines für sie kritischen Berichts des Landesrech-
nungshofes vom 20. April 2018 gefordert. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 
waren sechs Gewerbegebiete noch nicht vollständig verkauft und/ oder abge-
rechnet. Der Gewerbepark Neustädter Bucht (GE Neustadt- 
Sierksdorf) und Ratekau liegen der IB.SH zur Abrechnung vor. Im Jahresab-
schluss 2022 sind 60.000,- € Rückstellung für Personalkosten für die zukünftige 
Abrechnung dieser Gebiete eingestellt worden. 

Inzwischen sind nahezu alle Bestandgewerbegebiete abverkauft und es wurde 
mit deren Abrechnung begonnen. Es besteht das Risiko, dass nach der voll-
ständigen Abrechnung falsch verwendete oder zu viel erhaltene Zuschüsse an 
den Fördermittelgeber zurückgezahlt werden müssen. 

 Der Gewerbepark Neustädter Bucht (GE Neustadt-Sierksdorf) wurde im Jahr 
2022 gegenüber der IB.SH abgerechnet. Nach Prüfung der vorgelegten Unter-
lagen zur Berechnung eines eventuellen Vermarktungsüberschusses hat die 
IB.SH Anfang Januar 2023 einen Teilwiderrufs- und Rückforderungsbescheid 
über 818.000,- € zzgl. Zins erlassen. Begründet wurde dies mit der fehlenden 
Umlagefähigkeit der Aufwendungen der EGOH. Das Amt Ostholstein-Mitte hat 
daraufhin Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt. 

Sollten die Aufwendungen der EGOH für das Gewerbegebiet von der IB.SH bei 
der Berechnung eines eventuellen Vermarktungsüberschusses nicht anerkannt 
werden, hätte dieses erhebliche Auswirkungen auf alle noch abzurechnenden 
Gewerbegebiete der EGOH. Inzwischen zeichnet sich hier eine Lösung ab. 

 Im Gewerbezentrum Eutin werden rund 2/3 der Fläche an zwei Unternehmen 
vermietet. Eine Neuvermietung wäre wahrscheinlich nur mit Abschlägen und 
mit einem zeitlichen Verzug möglich. Der Ausfall eines Mieters hätte Auswir-
kungen auf die Ertragssituation der Gesellschaft. 

 Trotz der positiven Nachfrageperspektive besteht ein Risiko, dass die Mietein-
heiten den aktuellen und zukünftigen Anforderungen nicht entsprechen und 
deshalb Vermietungsschwierigkeiten auftreten könnten. Leerstände und daraus 
resultierende Mietausfälle hätten potenzielle Auswirkungen. Die EGOH wird da-
her weiterhin kontinuierlich in den Immobilienbestand investieren, um die Ver-
mietungsfähigkeit nachhaltig sicherzustellen. Dazu gehören die Instandhaltung, 
eine umfassende wirtschaftliche und energetische Modernisierung der beiden 
Gewerbezentren sowie die Anpassung der Mieteinheiten an die aktuellen Be-
dürfnisse. Die Gesellschaft wird die langjährige Strategie in diesem Bereich 
kontinuierlich umsetzen und weiterentwickeln. Die für die Modernisierung be-
nötigten Finanzmittel können durch den Cashflow und die Aufnahme von Kre-
ditmitteln aufgebracht werden. 

 Bereits seit Oktober 2021 erlebt Deutschland eine Zeit drastisch steigender 
Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar verstärken, könnte 
die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter übersteigen. Hie-
raus können Erlösausfälle resultieren. Mit der Strategie der energetischen 



 
 

 
 

Modernisierung verfolgt die Gesellschaft daher konsequent das Ziel, den Be-
triebs- und Heizkostenanstieg für die Mieter dauerhaft zu dämpfen. 

 Zudem könnten die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine 
zu Versorgungsengpässen und zusätzlich steigenden Energiekosten und mit-
hin Betriebs- und Heizkosten der Mieter führen. Darüber hinaus ist mit ver-
schlechterten Finanzierungsbedingungen zu rechnen. Die Geschäftsführung 
beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbun-
denen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikoma-
nagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum 
Umgang mit den identifizierten Risiken. 

 Ferner besteht ein Risiko in der Unterbrechung von Lieferketten (Liefereng-
pässe bei verschiedenen Baumaterialien) mit Auswirkungen auf bestehende 
und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich der Gewerbegebietser-
schließung ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung der beiden 
Gewerbezentren. 

 Durch einen Ausfall der IT-Systeme oder durch einen wesentlichen Datenver-
lust könnte der Geschäftsbetrieb der EGOH maßgeblich beeinträchtigt werden. 
Den Risiken des Datenverlustes begegnet das Unternehmen mit einer moder-
nen IT-Infrastruktur. Implementierte Sicherheitsmaßnahmen werden einer re-
gelmäßigen in- wie externen Prüfung unterzogen, um den Schutz der Daten 
sowohl vor Fremdzugriff als auch vor schädlicher Software zu gewährleisten. 

 Auf Grund der langfristigen Finanzierung der Flächen- und Immobilienankäufe 
ist derzeit keine Gefährdung der finanziellen Entwicklung des Unternehmens zu 
befürchten. Mittelfristig kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich 
die Finanzierungsmöglichkeiten und -konditionen ungünstig entwickeln können. 
Deshalb sieht die Geschäftsführung den Finanzierungsbereich weiterhin als 
Schwerpunkt im Risikomanagement, auch um rechtzeitig Liquiditätsengpässen 
und Zinsänderungsrisiken vorbeugen zu können. 

 Im Art. 107 AEUV wird festgelegt, dass aus staatlichen Mitteln gewährte Beihil-
fen für Unternehmen, sofern diese den Wettbewerb verzerren, mit dem gemein-
samen Markt unvereinbar sind.  

Zwei getrennte rechtliche Einheiten können aus beihilferechtlicher Sicht als eine 
wirtschaftliche Einheit angesehen werden, die dann das Unternehmen im Sinne 
des Beihilfetatbestandes sind. Voraussetzung für die Annahme einer solchen 
wirtschaftlichen Einheit ist nach der Rechtsprechung des EuGH, dass Kontroll-
beteiligungen und funktionelle, wirtschaftliche oder institutionelle Verbindungen 
zwischen den Einheiten bestehen2. Die Geschäftsführung vertritt die Auffas-
sung, dass mit dem bestehenden Ergebnisabführungs- und Beherrschungsver-
trages mit dem BgA vom 01. Januar 2006 die Voraussetzungen erfüllt sind. Die 
EGOH und die BgA sind somit im beihilferechtlichen Sinne als ein Unternehmen 

 
2 aus: Handbuch Europäisches Beihilferecht (09/2015), Hrsg.: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Wohnen 



 
 

 
 

zu betrachten. Die Finanzierung dieser Gesellschaft erfolgt ausschließlich aus 
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit. Sollte sich die Rechtsprechung hierzu 
ändern, könnte dieses erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. 

b) Risiken aus Finanzanlagen: 

Risiken aus Finanzanlagen bestehen nicht. 

Außer auf dem bestehenden Geschäftskonto (Girokonto) wurden Geldanlagen (Li-
quiditätsüberschüsse) ausschließlich auf Tages- und/oder Festgeldkonten bei den 
Gesellschafterbanken getätigt. 

Gegenüber dem Vorjahr sind keine neuen wesentlichen Risiken aufgetreten.  

Im Rahmen des Risikomanagements wird insbesondere die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Erschließungsgebiete zeitnah verfolgt.  

c) Neuere Entwicklungen und Chancen 

Der beginnende Bau der Festen Fehmarnbeltquerung ist zugleich Fluch und Segen 
für die Region. Bereits knappe Ressourcen wie Arbeitskräfte, Rohstoffe und Flä-
chen verteuern sich zunehmend. Gleichzeitig werden sich durch die Verbesserung 
der Infrastruktur und das zunehmende mediale Interesse an der Region die Stand-
ortbedingungen deutlich verbessern. Mittelfristig wird der regionale Wirtschafts-
raum durch die positiven Effekte ausgelöst durch den Bau der Festen Fehmarn-
beltquerung sowie der Schienen-Hinterlandanbindung profitieren. Erste daraus re-
sultierende Flächenverkäufe und Betriebsansiedlungen im Gewerbegebiet „Unter-
nehmenspark im Hansebelt“ sind bereits erfolgt. 

Deutschland steht vor großen strukturellen Herausforderungen. Mit dem russi-
schen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind im Jahr 2022 viele Schwächen der 
deutschen Wirtschaft deutlich geworden.  Darüber hinaus gibt es Entwicklungen, 
die Wirtschaft, Gesellschaft und Staat schon seit einiger Zeit beeinflussen und dies 
mittel- bis langfristig weiter tun werden: Dekarbonisierung, Demografie und Digita-
lisierung3. 

Die Verschärfung der Klimaziele durch den Green Deal der EU-Kommission und 
die ambitionierten Ziele der Bundesregierung sowie die Auswirkungen des russi-
schen Angriffskrieges gegen die Ukraine erhöhen den Druck auf die deutsche Wirt-
schaft. Die erforderliche Reduktion der Treibhausgasemissionen sowie die Redu-
zierung der Abhängigkeit vom Erdgas kann nur gelingen, wenn statt fossiler Brenn-
stoffe Erneuerbare Energien eingesetzt werden. 

Die Dekarbonisierung erfordert eine umfangreiche Transformation, die Auswir-
kungen auf die meisten Bereiche wirtschaftlicher Aktivität hat. Gleichzeitig entste-
hen neue Märkte für klimafreundliche Güter und Dienstleistungen im In- und Aus-
land. Der Klimaschutz eröffnet damit erhebliche Möglichkeiten für die deutsche 
Wirtschaft. 4  Für Schleswig-Holstein und auch Ostholstein als wichtige 

 
3 aus: „Gleichzeitig: Wie vier Disruptionen die deutsche Wirtschaft verändern“ (2021) Hrsg: Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln e.V. 
4 aus: www.umweltbundesamt.de (05.05.21): „Wirtschaftliche Chancen durch Klimaschutz“ 



 
 

 
 

Produktionsstandorte für Strom aus Erneuerbaren Energien ergeben sich hieraus 
Chancen bei der Ansiedlung von energieintensiven Betrieben. 

Der demografische Wandel wird in den kommenden zehn bis 20 Jahren zu einem 
erheblichen Rückgang des Fachkräfteangebots führen. Bereits in der Vergangen-
heit war die Beschäftigungszunahme nur möglich, weil die Potenziale von Älteren, 
Frauen und Zuwanderern stärker genutzt werden konnten. Bereits heute sind die 
Auswirkungen des Fachkräfte-/Arbeitskräftemangels in Ostholstein in den regional 
wichtigen Branchen Tourismus und Gesundheitswirtschaft deutlich zu spüren. Nur 
Zuwanderung, die Nutzung aller Arbeitskräftereserven und die Digitalisierung kön-
nen die Probleme reduzieren. Mit den Aktivitäten der EGOH rund um die Themen 
Ausbildung und Praktikum und zusätzlich durch die Kooperation in der Hansebelt-
Region bei der Fachkräfteanwerbung soll hier gegengesteuert werden. 

Die Digitalisierung wird weiterhin Fahrt aufnehmen. Homeoffice und Videokonfe-
renzen werden zukünftig eine größere Rolle im Arbeitsalltag einnehmen. Damit 
weicht die bereits eingetretene Standortbindung für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bzw. Freiberuflerinnen und Freiberufler weiter auf. Zudem sind Unterneh-
men weniger an ihr regionales Marktumfeld gebunden (verbesserte Logistik, zu-
nehmender Onlinevertrieb). Weiche Standortfaktoren (hoher Freizeitwert in Osthol-
stein, kulturelles Angebot etc.) bestimmen zunehmend die Standortqualität und 
motivieren zunehmend Betriebsumsiedlungen bzw. Zuzüge von Arbeitsnehmerin-
nen und Arbeitnehmern bzw. Freiberuflerinnen und Freiberuflern nach Ostholstein. 

Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region werden auch zukünftig Ge-
werbeflächen - sicherlich in einem veränderten Umfang und Ausstattung - benötigt. 
Hier sind in den letzten Jahren große Fortschritte in der Entwicklung und Bereit-
stellung neuer Gewerbeflächen erzielt worden. Aktuell haben 16 Städte und Ge-
meinden des Kreises Ostholstein die EGOH mit der Prüfung der Realisierbarkeit 
von neuen Standorten beauftragt. Die Stadt Bad Schwartau hat am 27. März 2023 
beschlossen, die EGOH bei der Bewerbung und Vermarktung der restlichen Ge-
werbeflächen im neuen Gewerbegebiet Langenfelde Nord einzubeziehen.  

Die Gesellschaft ist finanziell und personell so ausgestattet, dass sie auch in den 
nächsten Jahren die an sie gestellten Anforderungen erfüllen kann. 

 
Zu erwartendes Jahresergebnis und Kreditbedarf 2024 

Auf Grund der Verlustübernahme durch den BgA des Kreises Ostholstein ist das für 2024 
zu erwartende Jahresergebnis mit 0,- € auszuweisen. Vor der Verlustübernahme durch 
den BgA beträgt der nach diesem Plan für 2024 zu erwartende Jahresverlust 
1.313.538,72 € (PLAN 2023: 1.331.999,93 €, IST 2022: 861.904,57 €).  

Zur Überbrückung etwaiger kurzfristiger Liquiditätsengpässe wurde vorsorglich ein Kas-
senkreditrahmen von 1.500.000,- € (Zwischenfinanzierung Landkauf/ Baukosten) veran-
schlagt. 

Eine Übersicht über die geprüften Jahresergebnisse der EGOH seit 2006 ist diesem Vor-
bericht als Teil C beigefügt.  



 
 

 
 

Teil B – Aufgaben 

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die EGOH in drei Geschäftsbereichen und den Zent-
ralen Diensten organisiert. Im Folgenden werden die für das Jahr 2024 geplanten Aufga-
ben und Maßnahmen inkl. des jeweiligen Budgetansatzes beschrieben. 

 

 
Geschäftsführung / Innere Verwaltung 

Für diesen Geschäftsbereich sind im Erfolgsplan zunächst die Aufwendungen für die Per-
sonalabteilung, die Geschäftsführung, das Sekretariat, den Fuhrpark, die Buchhaltung, 
die EDV sowie die Hausmeister und Reinigungskräfte erfasst. Ein großer Teil der Aufwen-
dungen wird über interne Verrechnungen den jeweiligen Geschäftsbereichen anteilig zu-
geordnet.  

 

Die EGOH ist Mitglied beim Deutschen Verband der Wirtschaftsförderungs- und Ent-
wicklungsgesellschaften e.V. (DVWE). Der Verband ist die Interessenvertretung und 
der Bundesverband kommunaler Wirtschaftsförderungseinrichtungen. Neben dem inter-
nen Erfahrungsaustausch formuliert der Verband fachliche Positionen gegenüber Politik 
und Gesellschaft, gibt Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und ver-
tritt gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbände Auffassungen und Vorschläge zur 
aktuellen und zukünftigen Wirtschaftsentwicklung. Die EGOH beteiligt sich mit 1.000,- €. 

  



 
 

 
 

Um eine verstärkte Interessen- und Netzwerkarbeit sowie eine gemeinsame Weiterbil-
dung der Mitarbeiter auf Landesebene zu organisieren, ist die EGOH Mitglied im Verband 
der Wirtschaftsförderungen in Schleswig-Holstein. Die EGOH beteiligt sich mit 
1.000,- €. 

 

Das Regionalmanagement im HanseBelt in der Trägerschaft der IHK zu Lübeck ist die 
Fortführung des Projektes „Regionale Zusammenarbeit an der Achse A1 in Folge des 
Baus einer Festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ)“. 

Die Zusammenarbeit der beteiligten Gebietskörperschaften und Organisationen im Ko-
operationsraum soll die Region in die Lage versetzen, die bereits vorhandenen Potenziale 
sowie die weiteren Chancen einer FFBQ regionalökonomisch zu nutzen. Ziel ist es, die 
Attraktivität und die Wirtschaftskraft der Region zwischen den Kraftzentren „Metropolre-
gion Hamburg“ im Süden und „Öresundregion“ im Norden zu stärken. Das Projekt wird 
vom Land Schleswig-Holstein gefördert. Diese Förderung läuft zum 31.03.2024 aus. Eine 
Anschlussförderung für die dritte Förderphase ist noch nicht gesichert. Im Wirtschaftsplan 
2024 ist sicherheitshalber ein Eigenanteil von 10.000, - € eingestellt. 

 

Der Kreis Ostholstein ist Teil der Metropolregion Hamburg, die EGOH nimmt die Inte-
ressen des Kreises in Fragen der Wirtschaftsförderung wahr. 

Als Impulsgeber für die Regionalentwicklung formuliert die Metropolregion Hamburg Stra-
tegien und Handlungsansätze, initiiert und entwickelt Kooperationsprojekte und setzt sie 
gemeinsam mit den Akteuren um. Ihr projektorientiertes Handeln konzentriert sich dabei 
auf Aufgaben, die insbesondere auf dieser regionalen Ebene wahrgenommen werden 
können.  

Die Metropolregion Hamburg erweitert und aktualisiert das Gewerbeflächenentwicklungs-
konzept (GEFEK) für die gesamte Metropolregion. Die EGOH leistet hier gemeinsam mit 
dem Fachdienst Regionale Planung des Kreises Ostholstein die Zuarbeit. In gleichem 
Maße wie bei der Gewerbeflächenplanung der Metropolregion Hamburg ist die EGOH bei 
der Unterstützung des Gewerbeflächeninformationssystems (GEFIS) engagiert. Eine 
überregionale Darstellung ist sinnvoll. 

 

Die EGOH ist Mitglied in allen drei in Ostholstein vertretenen Aktivregionen (Wagrien-
Fehmarn, Schwentine-Holsteinische Schweiz, Innere Lübecker Bucht), beteiligt sich in 
den öffentlichen Sitzungen und ist in der Aktivregion Wagrien-Fehmarn zusätzlich im Vor-
stand vertreten.  

In regelmäßigen Treffen mit den Regionalmanagern der Regionen werden wichtige Infor-
mationen ausgetauscht, die für die Arbeit in den LEADER-Projekten hilfreich sind. Die 
jährlichen Mitgliedsbeiträge liegen bei 140,- €. 

 

  



 
 

 
 

Für diese Aktivitäten werden bei der EGOH 5,50 Stellenanteile (inkl. 3 Ausbildungsplätze 
und eine 1,0 Duales Studium/Trainee-Stelle) vorgehalten. Anteile für den Geschäftsführer 
bleiben im Stellenplan unberücksichtigt, da hier die Gestellung durch den Kreis Osthol-
stein erfolgt.  

Die Stellenanteile für Hausmeister, Reinigungskräfte und Sekretariat werden im „Ge-
schäftsbereich Gewerbegebiete / Gewerbezentren“ berücksichtigt.  

Im Wirtschaftsplan werden im notwendigen Umfang Ersatz- und Ergänzungsbeschaffun-
gen für die EDV- und Büroausstattung vorgesehen (Plan 2024: 20.000,- €). 

 

Ergebnis des Geschäftsbereiches 2024 

Plan Erträge/  

Einnahmen 

Aufwendungen/  

Ausgaben 

Differenz 

Erfolgsplan 0,- € 185.499,79 € - 185.499,79 € 

Vermögensplan 20.000, - € 20.000, - € 0,- € 

 

  



 
 

 
 

Geschäftsbereich Tourismus/ Unternehmenskommunikation 

Angesichts der hohen Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus für den Kreis Osthol-
stein gehört dieser Geschäftsbereich mit dem Fokus auf Rad- und Wassertourismus zu 
einem der Aufgabenschwerpunkte in der Wirtschaftsförderung. Der Wettbewerb im Tou-
rismus in Ostholstein wird zunehmend herausfordernder. Eine Wachstumsstrategie bei 
gleichzeitiger Wahrung der Tourismusakzeptanz in der Region, wie auch in der Touris-
musstrategie des Landes Schleswig-Holstein verankert, erfordert eine starke Fokussie-
rung auf die Bedürfnisse des Marktes. Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit tou-
ristischer Unternehmen ist eine Kernaufgabe der EGOH.  

 

Zur Werterhaltung der kreisweiten touristischen Radwegweisung hat sich das im Jahr 
2016 von der EGOH installierte Qualitätssicherungssystem etabliert. Hierzu gehört eine 
jährliche Befahrung des Kreisgebietes (Nord- und Südkreis jeweils im Wechsel) zur Do-
kumentation der Beschaffenheit der touristischen Radwegweisung. Beginnend mit dem 
01. Januar 2022 ist der Wartungs- und Pflegeauftrag für weitere 5 Jahre an das Planungs-
büro Lebensraum Zukunft aus Kiel vergeben worden. Hierfür sind im Wirtschaftsplan 2024 
15.000,- € berücksichtigt, die durch eine anteilige Beteiligung der Kommunen refinanziert 
werden.  

 

 

Mit dem neuen Erlass zur landesweiten Radwegweisung, veröffentlicht am 26. Juni 2023 
im Amtsblatt Schleswig-Holstein, gilt eine neue Bemaßung für alle Zwischen-, Ziel- bzw. 
Armwegweiser sowie Einschubschilder. Zur Wahrung der Tragfähigkeit sind ggf. auch 
Pfosten auszutauschen.  

Eine Umstellung des gesamten Beschilderungssystems gemäß neuer landesweiter Rad-
wegweisung wird aktuell für Ostholstein mit rund 500.000, - € kalkuliert. Hierfür stellt das 
Land eine 75%-ige Förderung in Aussicht. Im Wirtschaftsplan 2024 sind hierfür keine Mit-
tel eingestellt. Sollte der Kreistag Ostholstein die EGOH mit dem Austausch der Schilder 
beauftragen, müsste dieses ggf. über einen Nachtragshaushalt geregelt werden. 



 
 

 
 

Die EGOH arbeitet auch im Jahr 2024 aktiv in der landesweiten AG Radwegweisung mit. 
Nach der Begleitung zur Erarbeitung des neuen Raderlasses wird das Handbuch zur Rad-
wegweisung in Schleswig-Holstein angepasst und neu aufgelegt. Somit ist auch in 2024 
mit einem hohen personellen und zeitlichen Aufwand bei der EGOH zu rechnen. 

Die EGOH wird auch im Jahr 2024 die radtouristischen Akteure im Kreis Ostholstein im 
Rahmen eines Workshops zu den aktuellen Entwicklungen auf Landesebene informieren 
und u.a. die Ergebnisse der jährlichen Befahrung des Kreisradwegenetzes präsentieren. 

Nachdem bereits 2004 unter Federführung der EGOH eine Konzeptstudie „Wasserwan-
derweg Schwentine und Großer Plöner See“ in Projektträgerschaft des Naturpark Hol-
steinische Schweiz e.V. entwickelt und diverse Maßnahmen realisiert wurden, ist im Jahr 
2019 projektbasiert die Inwertsetzung der wassertouristischen Infrastruktur entlang der 
gesamten Schwentine wiederaufgenommen worden. Unter der Trägerschaft des Kreises 
Plön ist im April 2020 unter aktiver Mitarbeit der EGOH im Lenkungskreis des Projektes 
das „Entwicklungskonzept für eine umweltverträgliche Attraktivierung und nachhaltige 
Qualitätssicherung des Wasserwanderweges Schwentine“ abgeschlossen worden. Ba-
sierend auf den im Konzept enthaltenen Maßnahmenvorschlägen und Handlungsempfeh-
lungen ist im April 2022 ein Folgeprojekt unter der Projektträgerschaft des Kreises Plön 
beantragt und bewilligt worden, das neben individuellen örtlichen Maßnahmen zudem die 
Entwicklung eines land- sowie wasserseitigen Leitsystems für die Wasserwanderer an der 
Schwentine vorsieht. Aus dem Kreis Ostholstein beteiligen sich die Stadt Eutin und die 
Gemeinde Bosau mit entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen. Die EGOH wird den Pro-
jektprozess im Jahr 2024 insbesondere personell weiter begleiten.  

Seit dem Jahr 2017 bildet der Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V. (WiSH) die 
landesweite Dachorganisation für wassertouristische Unternehmen, Dienstleister und Ak-
teure und unterstützt diese in Lobbyarbeit und Marketing (www.wassertourismus-sh.de). 
Analog zu der bereits etablierten Sparte „Segeln“ (Hafenkooperation BalticSailing) der 
WiSH unterstützt die EGOH die Weiterentwicklung der Sparten „Surfen“ sowie „Angeln“ in 
Form von unternehmensorientierten Maßnahmen und Aktivitäten. Die WiSH agiert aktuell 
mit rund 60 Mitgliedern und stärkt damit kontinuierlich seine Position im Zusammenspiel 
der Interessen auf Landes- sowie Bundeebene. Aufgrund der Entwicklungen u.a. um den 
geplanten Nationalpark Ostsee ist auch im Jahr 2024 mit personellen Ressourcen zur 
Bündelung und Information des bestehenden Netzwerkes im Wassertourismus zu rech-
nen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 100,- €. 

Das Magazin RIDE mit der Darstellung der wichtigsten Surf-, Kite- und SUP-Spots und 
deren Infrastruktur entlang der schleswig-holsteinischen Ostsee- und Nordseeküste er-
scheint in Zusammenarbeit mit der EGOH im Jahr 2024 bereits in der 10. Auflage und 
finanziert sich ausschließlich aus Anzeigeneinnahmen. Darüber hinaus wird das Webpor-
tal www.surfen-sh.de weiterhin mit aktuellen Informationen gepflegt und die Verknüpfung 
mit den Sozialen Medien intensiviert.  

Der Angeltourismus steht aufgrund der Reglementierungen der vergangenen Jahre und 
der Entwicklungen im Bereich der Energie- und Personalkosten weiter vor enormen wirt-
schaftlichen Herausforderungen. Im Jahr 2023 konnten die Maßnahmen zur Stabilisie-
rung des Angeltourismus aufgrund fehlender Fördermittel nicht fortgeführt werden. Auch 



 
 

 
 

konnte die Neuauflage des Anglerguide aufgrund fehlender Refinanzierung erstmals nicht 
umgesetzt werden. Um für die Zielgruppe der Angler ein Mindestmaß an Informationen 
zu den angeltouristischen Angeboten an der Ostsee Schleswig-Holstein vorhalten zu kön-
nen, wird im Jahr 2024 - wie auch in 2023 - die Herausgabe eines im Umfang deutlich 
reduzierten Angelflyers angestrebt. Das Webportal www.meeresangeln-sh.de wird wei-
terhin mit aktuellen Informationen gepflegt und die Verknüpfung mit den Sozialen Medien 
fortgeführt.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch den großen Wunsch nach flexiblem und risikoarmem Reisen in Küsten- bzw. Na-
turnähe hat der Campingtourismus in Ostholstein im Jahr 2021 absolute Spitzenwerte 
erreicht. Zum Start der Saison 2022 hat die EGOH ihre Schaukästen auf 8 ostholsteini-
schen Rastplätzen entlang der A1 inhaltlich und optisch aktualisiert, um über Stellplätze 
und wohnmobilfreundliche Campingplätze sowie über Attraktionen im Kreisgebiet zu in-
formieren. Die Refinanzierung erfolgte komplett über Anzeigenplatzierungen der örtlichen 
Tourist-Informationen. Im Wirtschaftsplan 2024 sind für eventuelle Ersatz- und Repara-
turmaßnahmen an den Schaukästen 500,- € eingestellt. 

Im Rahmen der Pflichtaufgaben wird durch die EGOH die tourismusrelevante Interes-
sensvertretung des Kreises in den überregionalen Tourismus-Marketing-Organisatio-
nen sowie die Koordinations-, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit und der Mitarbeit in tou-
ristischen Arbeitsgruppen und Gremien wahrgenommen. 

 

Im Bereich der Unternehmenskommunikation wird die EGOH ihre eigenen Aktivitäten 
im Jahr 2024 weiter intensivieren. Die neue Gewichtung der Unternehmenskommunika-
tion wurde im Jahr 2019 zum Anlass genommen, die im Jahr 2012 entwickelte Corporate 
Identity der EGOH zu modifizieren und Gestaltungsrichtlinien sowie -elemente anzupas-
sen. Dies ist zukünftig die Grundlage für das gestalterisch einheitliche Erscheinungsbild 
der EGOH in der Außenkommunikation und damit die Grundlage für eine professionelle 
Unternehmenskommunikation.  

 



 
 

 
 

Die Modifizierung des Webauftrittes der EGOH mit einer Umstellung der Administra-
tion/CMS-Systems ist Ende 2020 abgeschlossen worden. Seitdem ist die Webseite 
www.egoh.de insbesondere in Bezug auf Mehrsprachigkeit und Bedienerfreundlichkeit 
weiterentwickelt worden. Für erforderliche Lizenzen, notwendige Anpassungen sowie lau-
fenden inhaltliche Erweiterungen werden im Wirtschaftsplan 2024 insgesamt 3.000,- € 
vorgesehen.  

Seit 2021 wird darüber hinaus ein regelmäßiger Online-Newsletter im vierteljährlichen 
Turnus an einen Newsletter-Verteiler bestehend aus Vertretern aus Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung verschickt. Hierbei wird insbesondere über Aktivitäten, Projekte und Vorhaben, 
die in unmittelbarem Zusammenhang mit der EGOH und ihren Aufgaben und Leistungen 
stehen, informiert. Der im Jahr 2023 erstmalig versandte Tourismus-Newsletter trägt der 
Vielzahl an für touristisch geprägte Kommunen und Unternehmen relevanten Trends, In-
formationen und Entwicklungen Rechnung und ist positiv angenommen worden. An dem 
Aussand der digitalen Newsletter wird auch im Jahr 2024 festgehalten.  

Aktivitäten der EGOH sowie für Kommunen und Wirtschaft relevante News werden wei-
terhin auch über entsprechende Maßnahmen im Online-Marketing kommuniziert. Hierzu 
zählen vor allem Maßnahmen in den Sozialen Medien wie beispielsweise Facebook, Ins-
tagram, Google und Ebay. Um die EGOH auch im Netzwerk von Unternehmen weiter zu 
positionieren, wird neben Xing in 2024 die Darstellung auf der Plattform LinkedIn ange-
strebt. Für Online-Marketing ist im Wirtschaftsplan 2024 ein Kostenansatz in Höhe von 
3.000,- € zu berücksichtigen. 

(Bewegt-)Bilder spielen im Online-Marketing und auf den Sozialen Netzwerken eine im-
mer größere Rolle. Aus diesem Grund sind um Wirtschaftsplan 2024 für die optimale Dar-
stellung und Vermarktung freier Einheiten in den Gewerbezentren Kosten in Höhe von 
1.500,- € für professionelle Immobilienaufnahmen und 3.500,- € für 360° Aufnahmen ei-
nes weiteren Gewerbegebietes (siehe auch nächster Absatz) sowie 5.000,- € für die Pro-
duktion von weiteren Filmaufnahmen von Unternehmen im Kreis Ostholstein vorgesehen.  

Der langfristige Fortbestand und ein stetiges Wachstum der Unternehmen einhergehend 
mit der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen hat für die EGOH höchste Priorität. 
Unternehmen spiegeln das Gesicht der Wirtschaft im Kreis Ostholstein wieder und sind 
prägend für den Wirtschaftsstandort Ostholstein. Durch die sinnvolle Vernetzung auf re-
gionaler (z.B. Hansebelt-Region), aber auch auf Landesebene (z.B. Verband der Wirt-
schaftsförderer in SH) wird die Darstellung von Unternehmen als Spiegelbild der Wirt-
schaft im Kreis Ostholstein immer wichtiger. Damit perspektivisch alle notwendigen Daten 
zu einem Unternehmen zentral gepflegt und dann über verschiedene Kanäle ausgespielt 
werden können, ist im Back-Up die Einrichtung einer Unternehmensdatenbank sinnvoll. 
So können zukünftig Schnittstellen zu verschiedensten Plattformen hergestellt werden. 
Hierfür ist ein Kostenansatz von 8.500, - € berücksichtigt.    

Die EGOH knüpft hiermit auch an die Maßnahmen zur Positionierung der Hansebelt-
Region als Wirtschaftsstandort an. Über die Marketingmittel aus dem Regionalbudget 
werden in 2023/ 2024 Branchenvideos zu den für die Hansebelt-Region definierten 
Schwerpunktbranchen produziert. Im Jahr 2023 hat die EGOH die Federführung zur Mo-
difizierung der Website www.hansebelt,.de (Rubrik Wirtschaft) übernommen. Der Fokus 



 
 

 
 

liegt auf der Ansprache möglicher Investoren und ansiedlungsinteressierter Unternehmen. 
Aus Mitteln des Regionalbudgets werden hier bis zum Ende der Förderperiode im März 
2024 einheitliche wirtschaftliche Kennzahlen für die Hansebelt-Region generiert und auf 
der Hansebelt-Website ausgespielt. Zur optisch ansprechenden Darstellung der Gewer-
begebiete in der Hansebelt-Region werden 360° Aufnahmen von jeweils 2 Gewerbege-
bieten je Kreis/Hansestadt eingebunden und die GEFIS-Lokalisierung für die Hansebelt-
Region vorgenommen. Die EGOH wird im ersten Halbjahr 2024 für Umsetzung und Ad-
ministration insbesondere personelle Ressourcen bereitstellen.     

Im Zuge des Auslaufens der Projektförderung für das „Praktikum Hansebelt“ (und einer 
unklaren Weiterführung) und abhängig von den Entwicklungen auf Landesebene bezüg-
lich eines geplanten Praktikumsportals Schleswig-Holstein wird die EGOH im Wirtschafts-
plan 2024 vorsorglich 10.000, - € für den Aufbau eines Praktikumsportals Ostholstein 
bereitstellen, um hier ggf. die begonnenen Aktivitäten zur Fachkräftesicherung im Kreis 
Ostholstein weiter gewährleisten zu können. Gleiches gilt für eine mögliche App, auf der 
Unternehmen Ausbildungsangebote an Schülerinnen und Schüler kommunizieren kön-
nen. Für das Lizenzsystems einer bereits am Markt etablierten App sind 7.000,- € im 
Wirtschaftsplan 2024 eingeplant. 

 

Nach erstmaliger Auflage im Jahr 2020 soll auch Anfang 2024 ein öffentlichkeits-wirksa-
mer Jahresbericht der EGOH erstellt und darin mit entsprechenden Zahlen, Daten und 
Fakten sowie Informationen aus den Geschäftsbereichen über das vergangene Ge-
schäftsjahr (hier: 2023) berichtet werden. Der Jahresbericht, für den im Wirtschaftsplan 
6.000, - € vorgesehen sind, dient zur Information von Vertretern aus Politik, Verwaltung 
und Unternehmen und soll einen Überblick über die Aufgaben und Ergebnisse der EGOH 
liefern. 

Zu den klassischen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zählen darüber hinaus weiterhin 
die Erstellung und der Versand von regelmäßigen Pressemitteilungen, Erstellung und 
Vertrieb von Flyern und Broschüren zur Information über Leistungen der EGOH sowie 
Anzeigen zur zielgruppengerechten Ansprache von potenziellen Interessenten und Kun-
den bzw. zur Rekrutierung von Personal und die Bereitstellung von Werbemitteln. Für 
vorbereitende Arbeiten (z.B. Fotoaufnahmen) und zur Umsetzung diverser Maßnahmen 
werden im Wirtschaftsplan 2024 insgesamt 11.000, - € vorgesehen. 

Nach den Erfahrungen der EGOH auf der Expo Real in den vergangenen Jahren ist für 
das Jahr 2024 erneut der Besuch der Messe in der bayrischen Landeshauptstadt auf dem 
Schleswig-Holstein-Stand und unter dem Dach der Hansebelt-Region geplant. Ziel ist es, 
das fachkundige Messepublikum auf der internationalen Fachmesse für Immobilien und 
Investitionen über den Wirtschaftsstandort Ostholstein und die Ansiedlung und Investition 
zwischen Ostsee und Holsteinischer Schweiz zu informieren. Abhängig von den weiteren 
Entwicklungen zur Finanzierung des Messeauftritts auf der Expo Real über das Regional-
management im HanseBelt. ist hierfür und für weitere, messebegleitende Maßnahmen 
vorsorglich ein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000, - € vorgesehen. 

Auf Wunsch des Aufsichtsrates wurde 2020 das kommunale Ratsinformationssystem All-
ris – in Anknüpfung an das bereits bestehende System des Kreises Ostholstein – für die 



 
 

 
 

digitale Erstellung und Verwaltung von Sitzungsunterlagen des Aufsichtsrates und der 
Gesellschafterversammlung bei der EGOH eingeführt. Dadurch soll der Verwaltungsauf-
wand reduziert und die Nutzung sowie Bereitstellung von Unterlagen umweltschonend 
vereinfacht werden. Zukünftig sollen auch die kommunalen Ansiedlungsräte das Allris-
System nutzen können. Für die Nutzung und spezifischen Anpassungen in Bezug auf die 
Bedürfnisse der EGOH sind für 2024 entsprechende Kosten von 1.000, - € vorgesehen. 

Für den Geschäftsbereich Tourismus / Unternehmenskommunikation werden bei der 
EGOH 3,0 Stellenanteile vorgehalten. 
 
 

Ergebnis des Geschäftsbereiches 2024 

Plan Erträge/  

Einnahmen 

Aufwendungen/  

Ausgaben 

Differenz 

Erfolgsplan 15.000,00 € 421.985,84 € - 406.985,84 € 

Vermögensplan 0,- € 0,- € 0,- € 

 
 
  



 
 

 
 

Geschäftsbereich Gewerbegebiete / Gewerbezentren 

In enger Zusammenarbeit mit den Kommunen des Kreises Ostholstein bietet die EGOH 
sowohl ansässigen als auch ansiedlungsinteressierten Unternehmen Gewerbeflächen 
unterschiedlicher Größenordnung zum Kauf an. 

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist in den vergangenen Jahren die 
Flächennachfrage in Ostholstein überdurchschnittlich gestiegen. In Folge des Angebots-
mangels an Gewerbeflächen in der gesamten Hansebelt-Region hatte sich vor allem bei 
regionalen Unternehmen eine Nachfrage nach Gewerbeflächen aufgestaut. Trotz Corona-
Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die hohe Nachfrage 
nach Gewerbeflächen in Ostholstein nicht wesentlich nachgelassen. Mit zunehmender 
Dauer des Angriffskrieges und daraus resultierender Unsicherheiten am Energiemarkt hat 
sich zur Jahresmitte 2023 die Nachfrage abgekühlt und somit normalisiert. Inwieweit sich 
hier die steigenden Zinsen und vor allem zu erwartende Schwierigkeiten/Unsicherheiten 
in der Energieversorgung negativ auswirken, ist nicht vorherzusehen – bleibt aber in kei-
nem Fall folgenlos. Eine aktuelle Abfrage der Interessentenliste für den Unternehmens-
park im Hansebelt hat allerdings zu keiner wesentlichen Veränderung der Nachfrage ge-
führt. Somit ist grundsätzlich auch 2024 mit einer Gewerbeflächennachfrage auf gutem 
Niveau zu rechnen.  

Auch wenn das allgemeine Rezessionsrisiko steigt, rechnet die Geschäftsführung für Ost-
holstein mittelfristig durch die Realisierung der Festen Fehmarnbeltquerung und die not-
wendige Dekarbonisierung der Wirtschaft mit wieder zunehmender Nachfrage nach Ge-
werbeflächen. Bis dahin wird die Zeit genutzt, um ein ausreichendes und zukunftweisen-
des Flächenangebot bereitzustellen.  

Im Südkreis konnte 2022 ein Vorvertrag für die Entwicklungsprüfung eines interkommu-
nalen Gewerbegebietes Bad Schwartau-Stockelsdorf geschlossen werden. Um den Flä-
chenbedarf im Kreis Ostholstein dauerhaft zu decken und auch gemeindeübergreifende 
Lösungen zu finden, besteht ein intensiver Austausch zu den Städten und Gemeinden. 
Daher liegt der Fokus der EGOH aktuell in der zusätzlichen Planung und Erschließung 
neuer Gewerbeflächenstandorte. Ziel der EGOH ist, für anfragende Unternehmen jeder-
zeit die passende Gewerbefläche zu finden und damit Arbeitsplätze für die Zukunft zu 
schaffen und zu sichern. 

 

Vermarktung von Gewerbegebieten  

Vorhandene Restflächen und mittelfristig realisierbare Flächen sind nach wie vor, trotz 
Prognosen einer sich eintrübenden Wirtschaft, überzeichnet. Den Ansiedlungsräten für 
die jeweiligen Gewerbegebiete obliegt es dauerhaft, eine Entscheidung zu fällen, welcher 
Interessent die Fläche erwerben darf. Der Nachfrage stehen nur wenige verfügbare Ge-
werbeflächen gegenüber.  

Der Verkauf der von der Stadt Bad Schwartau selbst entwickelten Gewerbeflächen wird 
sich voraussichtlich in die Jahre 2023/24 verschieben. Diese Flächen bleiben hochpreisig 
und sind ungefördert. Seitens der Stadt Bad Schwartau besteht der Wunsch, dass die 
EGOH die Vermarktung der Flächen übernimmt.  



 
 

 
 

Im Nordkreis ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen für den Unternehmenspark im Han-
sebelt gleichbleibend gut. Rund 60% der Fläche sind bereits an die E-Gruppe verkauft, 
die sich anteilig an den Erschließungskosten beteiligt. Weitere 25% sind durch den An-
siedlungsrat der beteiligten Kommunen für zwei weitere Ansiedlungen reserviert. Die rest-
lichen Flächen sollen gemäß Beschlusslage des Ansiedlungsrates erst nach Fertigstel-
lung im Jahr 2024 veräußert werden.  

Entlastung soll die Realisierung des neuen Gewerbestandortes Schashagen-Beusloe 
bringen. Hier konnte 2022 der Grunderwerb gesichert werden. Kooperationsverträge zwi-
schen den Kommunen Neustadt i.H. und Schashagen liegen vor. Der Bebauungsplan ist 
in Aufstellung.  

Dass Unternehmen das Kreisgebiet verlassen, wurde bereits in der Vergangenheit auf 
Grund der allgemeinen Flächenknappheit als nicht zu erwartend dargestellt. Diese Erwar-
tung bestätigt sich weiterhin. Zwar sorgt die Flächenknappheit und der damit einherge-
hende höhere Qualitätswettbewerb bei der Flächenvergabe für niederschwelligen Unmut 
der Unternehmerinnen und Unternehmer, ein darin begründeter Abwanderungsfall konnte 
jedoch nicht festgestellt werden. Dies kann sich aber ändern, wenn in den Nachbarregio-
nen neue Gewerbeflächen entstehen sollten. Gemäß vorliegender Gewerbeflächenent-
wicklungskonzepte ist auch dies mittelfristig kaum zu erwarten.  

Die überregionale Vermarktung freiwerdender Gewerbeflächen erfolgt ausschließlich 
über das Gewerbeflächen-Informationssystem (GEFIS) der Metropolregion Hamburg. Für 
die Nutzung sowie für notwendige Anpassungen sind im Wirtschaftsplan 1.000,- € einge-
stellt. 

 

Gewerbeflächen – Potenzialflächen 

In Folge des „Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes Kreis Ostholstein 2035“ konnten 
zahlreiche Potenzialstandorte für die Gewerbeflächenentwicklung identifiziert werden. 
Nach aktuellem Stand haben die seitens der EGOH vorgeschlagenen Flächen Eingang 
in den Regionalplan des Landes Schleswig-Holstein gefunden. Durch den theoretischen 
Unterbau der Entwicklungsprognosen der Wirtschaft des Kreises konnte ebenfalls früh-
zeitig ein Abgleich zwischen dem potenziellen Angebot und der wahrscheinlich nachge-
fragten Fläche erfolgen. Auf Initiative der EGOH erfolgt seit 2022 ein gemeinsames dau-
erhaftes, zielorientiertes Monitoring der Gewerbeflächenbedarfe in der Hansebelt-Region. 
Das Monitoring soll in den Folgejahren verstetigt werden und ermöglicht dauerhaft die 
Verflechtung der Gewerbeflächenentwicklung Ostholsteins mit den Vorgaben der Landes-
planung. 

Der limitierende Faktor „Flächenverfügbarkeit“ verschärft sich immer weiter. Neben den 
bereits bekannten Problemen mangelnder Verkaufsbereitschaft der Landeigentümer, an-
haltender Flächenbevorratung des Landes Schleswig-Holstein und regionalplanerischer/ 
landesplanerischer Beschränkungen tauchen mit überzogenen Kaufpreisforderungen der 
Landeigentümer und der Problematik der Oberflächenentwässerung neue, zum Teil un-
lösbare Herausforderungen auf. Diese Probleme verschärfen sich an vielen Standorten 
um die Problematik der „überlasteten Infrastruktur“ der Ver- und Entsorgungssysteme. 



 
 

 
 

Die EGOH ist flächendeckend dazu übergegangen, die Vorplanung von Gewerbeflächen-
standorten mit „Vorverträgen“ zu untermauern. Diese dienen vorrangig der finanziellen 
Absicherung der Gesellschaft, sollte die Planung eines Standortes eingestellt oder lang-
fristig verschoben werden. Zum anderen haben sich diese Vereinbarungen als probates 
Mittel zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit herausgestellt. Es wird eine 
frühzeitige kommunalpolitische Vereinbarung getroffen, dass zusammengearbeitet wer-
den soll.  

 

Unternehmenspark im Hansebelt / Gewerbegebiet Oldenburg-Gremersdorf  

Nach aktuellem Planungsstand ist davon aus-
zugehen, dass das Gewerbegebiet „Unterneh-
menspark im Hansebelt“ nach einigen Verzö-
gerungen 2024 mit ca. 11 ha Verkaufsfläche 
erschlossen wird.  

Im Zuge der 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 24 und im Zuge allgemeiner Planungen 
des Zweckverbandes Ostholstein (ZVO) haben 
sich z.T. deutliche Änderungen in der äußeren 
Erschließung des Gewerbegebietes ergeben. 
So wird die Trinkwasserleitung Jahnshof – 
Neukirchen, die ohnehin marode gewesen ist, 
seitens des ZVO erneuert. Die Region wird 
ebenfalls durch die geänderte Führung der Ab-
wasserleitung nach Neukirchen in Sachen Ab-

wasser nachhaltig aufgestellt. In Folge des Strombedarfes der E-Gruppe und den zu er-
wartenden Einspeisungen von Solarstrom der Hallendächer wird mittelfristig eine Strom-
trasse nach Göhl gelegt werden. Der ursprünglich geplante Netzwerkanschluss aus 
Jahnshof wird lediglich dem Übergang dienen können. Die EGOH wird sich mit rund 
700.000,- € am Bau der neuen Abwasserleitung beteiligen. 

Für 2024 werden bereits vom Ansiedlungsrat beschlossene Verkäufe berücksichtigt. So 
ist der Verkauf von rund 30.000 qm an die Gollan-Gruppe für den Aufbau eines neuen 
Standortes bereits beschlossen worden. Hieraus resultieren Umsätze in einer Höhe von 
3.000.000,- €. Über die Betreuungs- und Marketingpauschale wird die EGOH 118.346,38 
€ erlösen.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Planungsbüro Ostholstein,  B-Plan Nr. 24 
Gemeinde Gremersdorf 1.Änderung 2022 



 
 

 
 

Unternehmenspark Holsteinische Schweiz / Gewerbegebiet Eutin-Süsel  

Entgegen der Prognose sind 2022 im interkommunalen Unternehmenspark Holsteinische 
Schweiz (GE Eutin-Süsel) wieder Flächen verfügbar. Das Unternehmen „Naturkosmetik 
Rosenrot“ musste in Folge erheblicher Einbußen durch die Corona-Pandemie von seiner 
Baurealisierung absehen. Die bereits verkaufte Fläche wurde von der EGOH wiederge-
kauft. Den Verkauf begleitende Reservierungen wurden aufgehoben. Somit standen 2023 
wieder ca. 2 ha Fläche zur Verfügung. Hiervon wurde im Laufe des Jahres eine Fläche 
von rund 13.000 qm an das Unternehmen Stamer zur Errichtung eines Büro-/ Verwal-
tungsgebäudes veräußert. Der Verkauf der Restflächen wird für 2024 erwartet. Durch die 
Verkäufe erzielt die EGOH eine Einnahme für den 10%-igen Eigenanteil in Höhe von 
168.939,91 € sowie einen Erlös aus der Betreuungs- und Marketingpauschale in Höhe 
von 56.812,84 €. 

 

Unternehmenspark Holsteinische Schweiz / Gewerbegebiet Eutin-Süsel  

2. Bauabschnitt 

Die Vorplanungen für die Erweiterung des komplett belegten Unternehmensparks Holstei-
nische Schweiz“ (GE Eutin-Süsel) sind 2021 abgeschlossen worden.  

Bereits mit Beschluss des Ansiedlungsrates vom 04. August 2021 haben sich die Ge-
meinde Süsel und die Stadt Eutin einstimmig dafür ausgesprochen, die EGOH mit den 
Detailplanungen zur Erweiterung des Gewerbestandortes zu beauftragen. 

2023 ist in Folge der umfänglichen Fragestellungen 
der Voruntersuchung eine vertiefende Untersuchung 
eingeschoben worden, bevor es in die Umsetzung 
des Projektes gehen soll. Hier nimmt die Planung der 
Ableitung des Oberflächenwassers einen deutlich 
überdurchschnittlichen Raum ein. Erst im 2. Quartal 
2023 konnte erreicht werden, dass die Stadt Eutin der 
Vergabe der von der EGOH ausgeschriebenen Hyd-
raulischen Berechnung zustimmt und diese nicht dem 
Wunsch der Stadtwerke Eutin folgend an das Büro 
Höger und Partner, sondern an Hauck Ingenieursbe-
ratung vergeben wird. Somit wird erst Ende 2023 ein 
weiteres Vorgehen planbar sein. Weitere Kosten wer-
den ggf. in Abhängigkeit des Planungsfortschrittes 
bzw. der Planergebnisse über einen Nachtragshaus-
halt geregelt werden.   

 

 

 

 

Quelle: Stadtplanung Kompakt 2020, 
Unternehmenspark Holsteinische 
Schweiz (GE Eutin-Süsel)  



 
 

 
 

 

Gewerbegebiet Schashagen-Beusloe 
Die Gemeinde Schashagen und die Stadt Neustadt i.H. haben eine Kooperationsverein-
barung zur Erschließung des Gewerbegebietes zusammen mit der EGOH beschlossen. 
Der Grunderwerb konnte bereits 2022 durch die EGOH gesichert werden.  
Die Gemeinde Schashagen hat im September 2022 den Aufstellungsbeschluss zum Be-

bauungsplan fassen. Die bestehen-
den Bedenken der Landesplanung zu 
diesem Standort sind laut Planungs-
büro überwindbar. Diese werden in 
Folge des Aufstellungsbeschlusses 
der Gemeinde und der damit verbun-
denen Planungsanzeige abgearbeitet. 
Der Bebauungsplan soll neben der 
Fläche des interkommunalen Gewer-
begebietes auch eine kleinere Fläche 
in Besitz der Firma Gollan umfassen. 
Vertragliche Regelungen zwischen 
den Kommunen, der EGOH und der 
Firma Gollan liegen vor.  

Es wird davon ausgegangen, dass 
der Bebauungsplan 2023/24 soweit 
fortgeschritten sein wird, dass der 
Grunderwerb bereits in 2023 getätigt 
wird. Die Finanzierung erfolgt durch 
die beteiligten Kommunen. Für 2024 
sind für die Fortführung der Planun-

gen und erste Baumaßnahmen 1.500.000,- € in den Haushalt eingestellt. Auch hier wer-
den die notwendigen Mittel durch die beteiligten Kommunen zur Verfügung gestellt. 

 

 
 

 

 

  

Quelle: eigene Darstellung auf Basis Stadtplanung Pla-
nung Kompakt 2022 



 
 

 
 

Gewerbegebiet Ratekau-Luschendorf  

Das Gewerbegebiet Ratekau-Luschendorf liegt, anders als weitere Gewerbeflächen, nicht 
in einem Siedlungszusammenhang zu einem zentralen Ort. In der Folge unterliegt die 
Flächenentwicklung landesplanerischen Zwängen. Eine Möglichkeit ist die Darstellung 

des Standortes als „Gewerbe-
gebiet von überregionaler Be-
deutung“. Mit Erstellung des 
vorliegenden Wirtschaftspla-
nes ist dieser Gewerbeflä-
chenstandort im Entwurf des 
Regionalplanes des Pla-
nungsraumes II des Landes 
SH aufgenommen worden. 

Seitens der EGOH wird so-
wohl eine Unsicherheit in der 
Sicherung des Grunderwerbs 
als auch in der kommunalpoli-

tischen Beschlussfassung ob der notwendigen Organisation der interkommunalen Zu-
sammenarbeit gesehen. Kommunalpolitische Grundsatzbeschlüsse liegen vor. Dennoch 
wird lediglich ein Betrag von 10.000,- € für 2024 eingeplant, um die Managementaufgaben 
wahrnehmen zu können. Eine etwaige Realisierung des Vorhabens soll ggf. in einem 
Nachtragshaushalt getragen werden. 

 

Gewerbegebiet Ahrensbök-Barghorst II  

Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept des Kreises Ostholstein 2035 sieht für den Be-
reich Ahrensbök eine Erweiterung am Standort Barghorst, hier: Ahrensbök-Barghorst II, 
vor. Ebenso ist eine Erweiterung des Standortes Flachsröste vorgesehen. Letzterer wird 
von der Landesplanung kritisch gesehen und ist von den landläufigen Problemen der 
Oberflächenentwässerung insbesondere betroffen. Dennoch sind die Standorte bereits 
im vorgelegten Entwurf des Regionalplans erfasst.  

Trotz erheblicher Schwierigkeiten in der 
Realisierung durch das starke Relief und 
den aktuell unlösbaren Forderungen des 
Eigentümers nach Tauschland präferiert 
die EGOH in der Gemeinde Ahrensbök 
eine Erweiterung am Standort Barghorst. 
Zur Unterstützung der weiteren Planung 
und des Grunderwerbs wird 2024 ein Be-
trag in Höhe von 10.000,- € in den Wirt-
schaftsplan aufgenommen. Etwaige Folge-
kosten bei Projektrealisierung werden ggf. 
über einen Nachtragshaushalt geregelt. 

  

Quelle: Ingenieursbüro Possel und Partner 2022 

Quelle: Planungsbüro Ostholstein 2021 




